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Karlsruher
M . 338 . Drittes Blatt. Dienstag den 9. Dezember
e»

n . Hl »« i»irvi »»SiLt8 -V « r1raK
im Evang . Vererirshaus , Adler straffe 23.

Sonntag den I » . Deren,der , Abends 6 Uhr , Vortrag des Herrn Prof v . Learme
(Bonn) über : „ vle estristliol »« I «I«« «te,8 Iteill »« « SSntt « »."

Abonnen emts Preise :
für 1 Person : fämmtliche Vorträge . 3.—,

4 .50 ,
5.-
9 .- .

I

Platz in der vorder » reservirten Hälfte de« Saales
für 3 Personen (Familicnbillet) für fämmtliche Vorträge
3 Plätze in der vorder» reservirten Hälfte .
für 1 Person : Einzelvortrag 1.—. Empore 50 Hl

Zum Abonnement ladet freundlich ein
Der Borstand deS evang . Vereins .

AbonnementSkarten sind täglich auf unserm Bereinsbüreau , Adlerstraße 23 , sowie im
Laden de« Schristenvereins , Hebelstrabe 13 . und bei Herren Müller L» Gräff , Zähringer-
stcaße 94 ünd Seminarstraße 6, zu lösen . 3.1.

Versteigerung .
Donnerstag den LI . Dezember d . I . , Nachmittags

^ 2 Uhr beginnend,
werdet im Aufträge der Firma LivKleo «L» in Liquidation
in deren Geschäftsräumen » verlängerte Karlstraße 7V , gegen Baar -
zahluntz zum Höchstgebot durch den Unterzeichneten versteigert :

^Schreibtische , Büch erfchränke, Eßtische , Spiegelschränre , komplette
Schlafzimmer - Garnituren , komplette Polstermöbel - Garnituren ,
einzelne bezogene und unbezogene Polstermöbel ( Kanapees , Fau¬
teuils re .) , Spiegel - und Bilderrahmen und dergl .»

wozu Liebhaber höflichst einladet
» . LL«88ir»» iLi,- Auktionator.

Ein ordentliches Mädchen , welche- der
» ' guten Küche verstehen kann und etwa«,
U - M Hausarbeit besorgt , findet auf Weihnachten

gute Stelle . Hoher Lohn wird zuqestchert.
Näheres bei Frau Waldstraße M.

Zu einer Dame wird ein braves Mädchen
gesucht, welches kochen kann, da« Zimmer.

» reinigen versteht u . Zeugnisse besitzt. Hoher*
Lohn wird gesichert . Eintritt <wM Ziel .

Näheres durch Frau Käst , Waldstraße 29, 2. Stock.

UH Köchinnen, Zimmermädchen , Mädchen ,
UH welche bürgerlich kochen und der Hausarbeit

vorstehen können , Kinder- und Küchenmädche«
finden gute Stellen auf Weihnachten durch Frau
Brrdon , Bürgerstraße 19 im 2. Stock rechts.

V Soü. DienMchM W
findet sofort und auf Weihnachten Stellen hier
und auswärts durch Vri »» « Haupt»
Centtalbüreau , Erbprtnzenstraße 3, 2. Stock. *

Dienst -Gesuche .
Mehrere gut empfohlene , fleißige Dienstmädchen

suchen sogleich und auf's Ziel paffende Stelle «.
Näheres Herrcnstraße 40 im Laden.

Stafforth .
3.1 .

Samstag den 13 . Dezember 18SV ,
Nachmittag « 2 Ubr ,

wird auf dem Raihhause in Staffotth ein zur
Zucht untauglicher und zum Schlachten sich eig¬
nender, schwerer Schweinefaselöffentlich versteigert .

Staffotth , den 6 . Dezember 1890.
Der Gemcinderarh ._ 2.1.

Wohnungen zu vermiethen.
* Wegen Wegzug ist eine Wohnung von 3 Zim¬

mern sofort oder auf Januar zu vermiethen. Zu
erfragen Luisenfiratze 89 im 1. Stock._

Mansardenwohnung .
8.1. In der Nähe des Ludwigsplatze » ist eine

schöne Mansardenwohnungan solide, ruhige Leute zu
ver miethen - Zu erfragen im Kontor des Tagblattes.

Laden zu vermiethen .
* Nabe dem Marktplatz ist ein schöner Laden

mit 2 Schaufenstern nebst Einrichtung ev. mit
Wohnung sofort oder später zu vermiethen. Nä¬
hen s zu erfragen Zährtngerstraße 63 im Laden.

Gin La- enlokni
für »inen bessern Geschäftsbetrieb nebst dazu¬
gehörigen ArbeiterLumen wird in guter Lage in
Mitte der Stcckt (eventuell alte Waldstraße) ge¬
sucht. Gleichzeitig wird eine gebrauchte Laden¬
einrichtung zu kaufen gesucht. Offerten bittet
man unter Nr. 1255 im Kontor de- Tagblaties
abzugeben._ _

*

Zimmer zu vermiethen.
* Amalienstraße 6 stick ein schönes, unmöblirtrS

Parterrezimmer sowie ein schöne - , unmöblirte«
Zimmer im 2. Stock, in den Hof gehend , sogleich
oder später zu vermiethen . Nähere- parterre ._

* Zährtngerstraße K ist km 2. Stock ein nach
der Straße gehende- , möblirtes Zimmer auf 15.
Dezember oder später zu vermiethen . Nähere«

aselbst im 1. Stock.

Kaiserstraße 231 sind sogleich 2 schöne, möb-
lirte Zimmer im 2. Stock zu vermiethen . *

* Blumenstcaße 21 , 2 Treppen hoch , ist sofort
ein möblirtes Zimmer an einen oder zwei Herren
mit oder ohne P ension zu vermiethen ._

* Ein größeres» schön möblirtes Zimmer mit
Pension ist ans 1. Januar oder auch früher preis¬
würdig zu vermiethen: Douglasstraße 9 , 2. Stock
(Bel-Etage) ._

* Marteuftraße 7 ist im dritten Stock ein !
schönes, gut möblirtes Zimmer sogleich zu ver- j
miethen._

* Lesfingstraße 42 sind im 2. Stock zwei gut '
möblirte Zimmer auf 1 . Januar zu vermiethen .

* Ein Mädchen aus guter Familie , welche-
kochen kann und sich willig allen häuslichen Ar«
betten unterzieht, sucht sogleich oder aus ' - Ziel
Stelle . Näheres Schillerflrr aße 11 im Laden.

* Ein junge- , fleißiges Mädchen sucht bei einer
ordnungsliebendenFamilie auf WeihnachtenStelle
zu Kindern. Näheres zu erfragen Steinftraße 4
im 4. Stocks_
UH Ein fleißiges Mädchen, welches selbststiickig
I » kochen kann und Hausarbeit besorgt, sowie
d » ein jüngeres Mädchen, welches willig all«
Arbeit besorgt und etwas nähen und bügeln kann,
suchen sogleich oder auf WeihnachtenStellen durch
Frau Käst , Waldstratze 29 im 2. Stock.

UH Ein tüchtiges , zuverlässige« Mädchen,
I » welches selbstständig gut kochenkannund Zi« ,
d » merarbeit versteht , sucht auf Weihnachten
Stelle . Näheres bei Frau Käst , Waldstrabe 2S
im 2. Stock.

Dienfik-Anträge .
*2.1 . Ein Zimmermädchenund ein Küchenmädchen

könne« sofort eintreten : Kais« -Allee 27._
* Ein anständiges Mädchen, welche« gut kochen

kann, findet auf Weihnachten Stelle bet einer
kleinen Familie : Akademiestraße 83 im 8 . S tock.

Zu einer Dame wird ein braves Mädchen ge¬
sucht , welches etwa« kochen kann . Zu erfrMn
Herreastratze 40 im Laden.

Ein ordentliches Mädchen , wilchcs bürgerlich
kochen kann, sowie ein jüngeres Mädchen , « elcheS
etwas nähen und bügeln kann , finden sogleich oder
aus Weihnachtenbei einer kleinernFamilie dauernde
Stellen . Zu erfragen Herrenstraße 40 im Laden .

* Ein gesetztes, älteres Mädchen, welches waschen
und alle häuslichen Arbeiten verrichten kann, wird
auf Weihnachten gesucht: Amalienstraße 55.

* Ein brave«, fleißiges Mädchen kann sofort oder
auf Weihnachten eintreten. Näheres Wilhelm-
straße 43, 1 Trepp- hoch ._

3 « einer kleine« Familie wird eit»
> ' braves Mädchen gesucht, welches kochen
M kann und das Zimmerreinigen versteht.d NÄeres erthetlt Frau Käst , Waldstr. 29
tm 2. Stock.

W« M 8kl!>kk
der Schätzung zu billigstem ZinS » « » uuluil »» » .
Näheres durch Urban Schmtit , Hypothekengeschäft ,
Erbprinzenstraße 3. *

6000- 8000 M. Z-L AL
theke innerhalb der Stadt ausgcliehen werden.
Offerten unter Nr . 1256 wolle man im Kontor
des Tagblattes niederlegen._ _

SV «Ott Mark
werden aus II . Hypothek« eines hiesigen bestae»
legenen HauseS auf 1 . Januar 1890 oder später
gesucht. Offerten unter Nr . 1258 an das Kontor
des Tagblattes erbeten ._

*

öellieiliguiM-KeMli.
Ein erfahrener Kaufmann würde sich an

einem bestehenden guten Geschäfte oder sdnst
soliden Unternehmen mit vorerst M . 10060
betheiligen . Sicherstellung des Kapitals er¬
wünscht. Gest Offerten mit näheren Detail «
unter Nr 1254 nimmt das Kontor des Tag -
blatteS entgegen . LL .

BerkänferinGesuch .
Ein « tüchtige Derkäuferin , welch«

i« Besitz- guter Zengntff « ist , findet
dauernde Strllongr Kaiserstraße iss ,
Ecktadeu .



Stadtreifender ,
mit dm hiesigen Verhältnisse bekannt und mit
tm Empfehlungen, wird zu engagrren gesucht,
frrten sind unter Nr . 1259 an das Kontor de- Tag
blatteS erbeten._ 3 .1 .

Eine tüchtige Büglerin
wird sofort gesucht.

Dampswaschansialt
von Bulach .

Restaurationsköchin .
* Eine jüngere Köchin kann sofort eintreten

Erbprinzenstraße 30.

Dienstpersonal
für Hotels und Restaurants findet und sucht
Stellen durch N. Haupt - Placi -
rnngsbüreau , Karl -Friedrichstraße 3.

Dienstpersonal ,
tüchtige- , placirt und vermittelt sofort und auf's
Ziel das Stellenvermittlungsbüreau von Frau
Haist , Durlacherstraße 37. Ebendaselbst können
Mädchen billig wohnm. *

Kellnerin ,
eine tüchtige , findet sofort Stelle bei Paul Seher ,
Spitalstratze 49._ 21 .

Kellnerin ,
eine tüchtige , findet sofort eine gute Stelle durch
Frau HaP , Durlacherstraße 37._

*

8 feiner «
UU Kellnerinnen

linste » in Restaurants I . RaugS
bet hohem Verdienst per sofort

Stellen durch N. Neütuoii , Haupt - Placi -
ruug Sbur ea«, Karl -Friedrich straßeS ._

Lehrmädchen - Gesuch.
* Ein anständigesMädchen, welches da- Bügeln

gründlich erlernen will , kann sofort eintreten bei
Frau A . Ohuimus , Amalienstraße 20 im 2. Stock .

Fuhrkaecht-Gesuch .
* Ein junger, solider , stadtkundiger Knecht kann

sofort eintreten bei Svkenistt , Holz- und
Kohlcnhardlung, Waldhornstraße 45. _

Fuhrknecht -Gesuch.
* Ein tüchtiger Fuhrknecht wird sofort gesucht:

Luisenstra ße 46._
Hausbrrrfche-Gesuch .

* Ein solider » zuverlässiger HauSbursche , welcher
womöglich etwa» schreinern kann , wird zum so¬
fortigen Eintritt in dauernde Stellung gesucht.

ILarl II » » »«, Cigarrenfabrik ,
_ K arl - Wilh e l mstr aße ._

Laufdienst -Gesuch .
2.1. Eine reinliche , alleinstehende Person sucht

für einige Stunden des Tage- Beschäftigung . Zu
erfragen Ltnkenhcimerstraße 5 im Hinterhause.

Beschäftiaüngs -GesüchT
^

* Eine junge, fleißige Frau empfiehlt sich im
Waschen und Putzen. Zu erfragen Waldhorn¬
straße 37 im 8 . Stock ._Betteouverten
werden nach nmen Zeichnungen schön und billig
«hgenäht b«

Frau I *
2 Bürgerstraße 2 , 2. Stock , nächst der Erb-
_ Prinzenstraße._

Stickereien:
Ramen aller Art in Taschentücher, Weißzeug

gen) , in Gold , Silber , sowie glle
karbeiten werden unter Versicherung

_ . „_ Arbeit und reller, billiger Bedienung
angefertigt : Lammstraße 3 , drei Stiegen hoch . *

Empfehlung .
Der Unterzeichnete empfiehlt sich im Vfenputzen

und HerdauSmauern bet schneller Bedienung und
billiger Berechnung .

Imstvlx Mita »,
Rüppurrerstratze 38, 4. Stock.
Verloren .

— 8I « I . —

Gefunden
wurde in der Kaiserstraße ein Franenrock . Gegen
Einrückungsgebühr abzuholen : Kaiserstraße187 im
Hinterhaus._ ^

* bigarrenaeschäft ,
ein hiesiges , altes , sehr gut gehendes , in bester Ge¬
schäftslage , ist Krankheits halber sofort unter
günstigenBedingungen zu verkaufen . Das Geschäft
bietet sehr gute Existenz . Offerten werden unter
Nr . 1260 durch daS Kontor dcS Tagblattes befördert.

Gelegenheitskauf .
3 .1 . Ein neue- hochfein ausge¬

stattet, großer Ton . neueste Construction, anstatt
830 Mk . zu 700 Mk . netto, ein ditto , einfacher
ausgestattet, anstatt 700 Mk . zu 380 Mk . netto,
ein ditto zu 450 Mk. netto. Vor Ankauf anderer In¬
strumente bitte diese außerordentlich preiswerihen
Instrumente aus bewährter Fabrik zu prüfen.
Langjährige Garantie .
0 . 1-LÜsrl 's Xaollk . (Lago Luvls ) ,

Psanohandlung , Kaiserstraße 114.

Ailltzst jll lierkaufen :
1 ^ ianlonll in amerikanischem Nußholz mit
1 UllUlrUll blauem Plüschbezug .
1 WlßnjW K,

---« «-»
in Eichen gewichst mit oliv
Plüichbezug , .in Eichen gewrchst mrt oliv
Plüschbezug ,

1 AßnsW
2 ölüAöNö in Eichen gewichst .

Sämmtliche Möbel sind neu , in elegantester
Ausführung, und werden äußerst billig verkauft
durch da- Auktionsgeschäft von S . lliavk »
INSNN, Zähringerstraße 29 ._

1 P«l»erß-Hl
1 PMtkftlil
1 Ptiinßihl

Au verkaufen .
* Ein gutes Tafelklavier und ein sehr guter

Contrabaß sind prciswürdig zu verkaufen . Nä¬
heres Bklfortstratze 15 im 3 Stock.

* Eine Feurripriüe und noch andere Spiel¬
sachen für Knaben, als Weihnachtsgeschenke passend,
sind billig zu verkaufen : Bürgerstraße 3 im Hinter¬
haus._ _

*2.1. Ein noch gut erhaltenes Tafeiklavier
ist billig zu verkaufen : Luisenstraße 64 im 3. Stock
dcS Hinterhauses._
*2.1. Gin Lexikon
von Meyer , noch wie neu und vollständig , sowie
verschiedene Bücher sind billig zu verkaufen :
Hirschstraße 10 , 3 Treppen hoch .

A» kaufen gesucht.
* Es wird ein noch guter, gebrauchter Ständer ,

welcher sich zu einem Kraut- oder Fleischständec
eignet , zu kaufen gesucht. Näheres Amalienstraße55.

* Ein möglichst neuer Sattel und Zaumzeug
für ein Offiziers - Pferd wird zu kaufen gesucht.
Gefl , Offerten mit Preisangabe unter Nr . 1251
sind im Kontor des Tagblattes niederzulegen .

Schaukelpferd ,
ein gebrauchtes , gut erhaltenes , wird zu kaufen
gesucht. Gefällige Offerten sind Kreuzstraße 17
im Laden abzugeben ._

*
* Beste Be

für getragene Winter -Neberrteher , Herren - und
Fraurnrlridrr , Mäntel , Uniformen , Stiefel ,
altes Gold , Silberborten , Stickereien und
Waffen . 0 . Durlacherkr . 30.

Die Allerhöchsten Preise
für gebrauchte Betten und Möbel zahlt

3 .1. Durlacherstraße 54.

Tanzstunde.
Noch mehrere anständigeDamen können in einem

anständigen Verein die Tanzstunde mttmachen .
Damen, welche das Tanzen erlernen wollen, haben
eine kleine Vergütung zu zablen , andere sind dagegen
frei . Man wolle die Adresse unter L . Ll . vürger -
straße 11 , 3. Stock , einsenden . Saal im Bahnhof-
stadttheil.

Wirtschaft zu verpachten .
3.1. In guter Lage ist eine kleinere Wirthschaft ,

elegant eingerichtet , an solvente , tüchtige junge
Leute zu vermicthen. Offerten unter Nr . 1257 an
das Kontor des Tagblattes zu richten .

Ikesisr-klsk. 3.1.

EinViertel- oder halber Platz in guter Par¬
terre-Loge wird von feinerFamilie auf Neujahr
zu abonniren gesucht . Gefällige Offerten von
tit. Logen-Unternehmern bitte im Kontor des
Tagblattes unter Nr . 1253 abgeben zu « ollen.

8 sÄemA-8eet
von Euler L Blankeuhoru,

G ' vhh. Hoflieferanten,
un '.erhält stets größeres Lager zu Original¬
preisen

der Vertreter für Karlsruhe

6.1. Kaiserstraße 13 t.

OrunKSi »
per Stück 6 und 8 Pfg . empfiehlt

1-s .spo ,
Kaiferstr . SL, früher am kath . Kirchenplatz .

Almeria - Trauben
per Pfund 1 Mark

empfiehlt in frischer Zusendung
U «ßspL ,

Kaiferstr . S4, früher am kath. Kirchenplatz.

Aechten Palästinaer

feinsten Aromas empfiehlt
*

Waldstraße 17.
Alle zur

.ei
nöthigen Artikel empfiehlt in feinster Qualität
und zu billigsten

Kreuzstraße 3.

Zue

Weihnachtsbiilkerei
verwenden sparsame Hausfrauen

holländische
Mrihiu-TM-MWMiik
(vollständiger Ersatz für frische Butter) ;

in der Küche zum Braten , Schmelzen
verwende man

holländische

(voller Ersatz für ausgesoltene Butter),
garantirt reinesSpeisefett ,
MAllM reilm Seblleilillvlimlr .

Fabriklager bei
6ar1 Üüäönsr L 6is .»

Steinstraße 25,
Niederlage bei

Frau LwLIis 2Ü88,
8.1. Kaiserstraße 211 .



« VS

Frische Schellfische , Eabeljau . Sechte ,
Zander , Seezungen » Blaufelche «,
Tilberfelchen

empfiehlt L ». 8t, » '» »-
gegenüber der Jnfanterkekaserne.

Frisch eingetroffene
ko« . Schellfische»
Blaufelche «

Stück 75 Pfennig empfiehlt

Kremstraße 3.

Kaiserstraße 177 .
Täglich frisch gewässerte Stockfische

(Tittlinge) per Pfd 25 Pfg ,
prima holl . Schellfische per Pfd . 30 Pfg .,
Gabelja « , Schollen , Zander ,

Hechte , Seezunge «
empfiehlt »s . LI » 8lor ei ' .

18 Dollglasftraße
"

18,
Ecke der Kaiserfiraße .

Empfehle
frisch vom stock geschnittene

span . Tafeltra «ben,
zuckersüße , keine Almerialrauben,

sowie

span. Mandarimii.
N . Kistner s

in de» verschiedensten Wohlgerüchen, einzeln sowie
in eleganter Ausstattung zu 2 , 3 und mehr Gläsern
sortirt , die sich besonders zu Wcihnachtsgaben eignen,
empfiehlt billigst XisISN ,

2 .1. Kaiserstraße 92.

Ler -8tL» ber
zum Parfümiren der Zimmer
2.1. empfiehlt

/MM » WchZlMKMMKM»
^ MUM » MM . UU>LR/7L ^

Kaiserstraße 92 .

Brühwürstchen ,
Frankfurter Bratwürste ,

Wertheimer

P frisch eingetreffen empfiehlt

Z NUMU WMN
^ Amalienstraße 51 .

18 Douglasstrafie 18
3 .1. Ecke der Kaiserstraße.

Empfehle
traun . Lopksnlnt ,
Lsparsottoe , Ollioors ,
traun . Lluiusukolrl ,
truun . Lossukolil ,
Lull »vs » cks Lolgigus ,
Louraiuss ,
vslsris ^ uglnis ,
^ rtisolloksu ,
Vurckou .
R . WKittM I

^

Z kugkn vltlilemklnn,
2 31 . W . finvlrk '8 llsotif .,
2 Ecke der Kaiser - und Herrenstraße 19.
L Für Weibnachten empfehle :
Z Reife -Artikel ,
21 Jagd -Artikel , ^
^ M feine Lederwaaren , E :
LI M Portemonnaies , ^
A ^ Cigarren -Etuis , W
2 T Reife -Decken ,
1 H Gummi -Röcke »
L Gummi -Wäsche »
^ ^ Gummi - Schuhe ,
21 U Regenschirme ,
2 U Spazierstöcke ,
LI « Hosenträger ,
A ^ Gamaschen ,
21 « Feldflaschen ,
A « Mefferwaaren ,
LI ^ Meerschaumwaaren ,
Z ^ Feuerzeuge ,
21 Z Toilette -Artikel , -
I M Handschuhe ,

a» »

<LS

Wr»« K»ir .
IVvnlivNvi » in großer

Answahl zu sehr billigen
Preisen .

«RuLius

öl illlunIknüIlüstltFi lInllnnIIiifillüstlln ks

> Tckotkltidiht « «. AllMk
'

wegen Aufgabe des Artikels empfiehlt
^

zum Selbstkostenpreis >

4.1 . Kaiserfiraße 82 a .

Billigste Bezugsquelle für sämmtliche

luileltkrirtikel .
— ^ irckvi ', Lammstraße 4 .

für Gesellschaft, Theater und Ball, in schöner
Auswahl , und werden sehr billig abgegeben
b Liokvr ,

2.1 . Kaiserstraße 92.

Invklitlll' - ülizverlislif.
Liisreiker ,

reizende neue Muster , in großen Sor -
timmts zufiaunend billigen Preisen
bei 5.1.

IsailÄWIIlLLILII -
IV . « ÄinvIitK . ,

Kaiserfiraße 201 , nächst der Waldstraße.

Wkihuchts -Gkschkillt !

Um . Kölitr ,
6.1. Laiserstrasss 147,

empksbit
als vütLliofts

osmen -^ ug um ! Knopsslivfv !
in allen I^säsrsorteu ,

vLmsn - Iuok -81iefvI
mit unä obns kslLkuttsr,

vLmen - 81ivfv >,
voppslsoblen unä vassoräiobt

vLmvn - fi >r -81isfvl ,
rum Lobnüren , Luöpken unä mit 2«s ,

llamvn - filr -8vkuliv ,
sinkaobster unä ksinster ^ rt ,
Iivi ' i' vn -81ivfvlvttvn

in nur xan2 keinem Lalblsäsr ,
1 uuä 2 Noblen ,

llvr »
' sn - filr - 81 >vsvl u . 8vkukv ,

Knalivn -2ug - u . 8vtiniii ' 81ivf « I ,
lüärlotivn 81ivfvl

rum Luöxkvu , Lobuürvu uuä mit 2ux,
Kinllvi -- 81isfvl

^ou äsu billigsten bis LU ävu kviustvn
Lorten ,

6ummi -8vku1ik ,
kür Zerren , Dame« uuä Liuävr ,

Kail unä 8alon - 8vkukv
in ^ tlas unä I,«äsr .

KnSsulo Flusmskl .

— Lilli^ste kreise . ^
Lisgantv , gut pL88vncis

unä vorrügliek gvarbsltvts litssns.

I naeft ^ «ilinaodtLu Asrne gestattet .



wärmste Fußbekleidung, !
empfehle für Herren und Damen .

3 .1. IV . fi' nekk 'v Vsvlif,
Ecke der Kaiser- und Herrenstraße 19.

Gefütterte
IiM -Ksli^ ßlililie
für Damen und Herren

das Paar 30 Pfg . ,
das Dutzend 3 Mark ,

in großer Auswahl .

^LLllnls S<rra,«ss .

3.1 . in großer Auswahl bei

H . IZLvIil 6niLrinr ,
IV . ssi

' nelcli's ^laokf.,
Ecke der Kaiser- und Herrenstraße 19.

PIvräe-ülisslsüiMA
Kiiser Wilhelm- POze,

I . SI > VN Ißi » . 18 .
Reichhaltigste Auswahl in Schaukel -,

Holz- uud Fellpferden aller Art in der
Preislage von 40 Pfg . an . s .i.

— SSO « -----

Als xchsde WeihmihtSsMeikc
empfehle ich mein Lager in Polstermöbeln , Reise¬artikeln , Lrderwaare » und sämmtlichen in diese
Branche einschlagenden Artikel.

Ebenso halte ich mich zum Montiren vonStickereien u. dgl ., sowie zur Fertigung sämmt-
licher Reparaturen empfohlen und sichere bei billi¬
ger Berechnung rasche und pünktliche Bedienung zu.

Friedrich Guthörle , Tapezier ,2. 1 ._ Kreuzstraße 26.

Kaiser Wilhelnr-Wastage ,Laden Nr . 2Ä .
Großartigste Ausstellung und Auswahl
von den einfachsten bis zu den feinsten
Puppen aller Art in der Preislage
von 50 Mg - an . 5 .i .

Z« WeihlliiDMeilkell
empfiehlt :

Spinnräder ,
Garnhaspel ,
Stiöktrornmelrr,
Nähkiffen,
Stopfeier rc.

AUeäriek VVebep ,
207 Kaiserstraße 207 .

von Schreibmappen , Musikmappen ,
Photographie - und SMreibalbums .

Ferne y»» 88er »«Iv ^ Vvil » i »» vl »t8 -
4Mv8vI »eirlLv , als : Gesang - u . Gebet¬
bücher , Bilderbücher und diverse
Schreibmaterialien .
Ls. Buchbinder,

l 41 . Airkel 30 .

IN
Lsumvollo , 3a1d -
vollv , Wolls nnä

8siäs.

ULUsodsttsn ,
6rg .vg.tt6u , Mäslu
und klo86Qträ § 6r .

psu ! Koösl ,
IrseliMckr

IQ
Laum ^volls , livmvQLgiserstrasss 82 a, rwä Lsiäs .

^ omxüolilt ssin I-sger in
>
' Herren - , Damen - unä
kvimler- VVüttesi«' 4.1.

I-sAsr trübgeivoräkneMMküMLlW
Wä80tz6 virä 2Uvci 8e1b8t- in vorLÜAlledeinLeimitt ,

nsnsstsn LinzLtrsn
liostenpreis s-bZeAebsn . und billi §sn Qreissn .

LUII » ILOl »GI >8 t « 'WlkSI » .
Dienstag den S. Dezember »

der Hamburger Variete -Truppe Norddeutsche Singvögel GesellschaftI . Ranges O .
Anfang 7 ^/, llhr . Eintritt frei .

Auf dem Krautmarkt
ist noch einige Tage Filderkraut zu haben , wozuLiebhaber höflich eingeladen werden. *

8.2.

klsissr-psiMSi»«,
Kaiferstraße SS,

Eintrittspreis 30 Pf ., Kinder SO Pf .
Abonnements 5 Reisen 1 Mk.

Vom 7 . bis mit 13 . Dezember

I . Gpclus .

WroßherzoglicheS Hoftheater .
Dienstag den 9 . Dez . IV . Quartal . 135 .

Abonnem . -Vorstellung . Der Unterstaats -
fekretär . Lustspiel in vier Akten von Adolf
Wilvrandt . Anfang ^ 7 Uhr . Ende gegen
i/zlO Uhr .

Mittwoch den 10 . Dez . Theater iu Baden .9 . Abonnements -Vorstellung Große
Oper in vier Akten von Verdi . Text von An¬
tonio Ghislanzoni . Für die deutsche Bühne
bearbeitet von Julius Schanz . Anfang 6 Uhr .

Donnerstag den 11 . Dezbr . IV . Quartal .
136 . Abonnements - Vorstellung . Zum erstenMale : Ein Tropfen Gift . Schauspielin vier Akten von Oskar Blumenthal . An¬
fang halb 7 Uhr .

Standesbuchs -Auszüge .
Eheaufgebote :

Dez. Kail Ribmann von Bonndorf , Schmied hier ,mit Fiicterike Thcilacker von hier .
, Gustav Schenk von Baden, Schlosser hier , mit

Maria Bernhard von HügclSheim .
» Friedrich Karcher von Ittersbach, Magazinier

hier , mit Zda Heinzmann von Büchtg .
„ August Karcher von Ittersbach , Schlosser hier,mit Pauline Klcnk von Stuttgart.
, Simon Brecht von Nendorf, Korbflechter hier,mit Mina Bimmler von hier .
» Gottfried Klein von Merchingen , Wagenwärter

hier , mit Karollne May :r Wittwc von
Ellmendingen.

Geburten :
De ' . Emma, Vater Karl Geckler, Glaser.
. Magdalena Walburga , Vater Jakob Weber,Schreiner,
, Elsa, Vater Christian glmmerle, Schreiner .
. Klara Walburga Josefa, Vater Karl Heidelberger ,

Bäckermeister .
5 . , . Karl Josef , Valer Josef Schönig, Wirth und

Metzger .
6. „ Raphael, Vater Moritz Strauß, Kaufmann.6. , Julius , Vater Abraham Marr, Bankier.6. , Maria Anna, Vater Konstantin Bercher , Schutz¬mann.
6. , Eugen Richard , Vater Reinhold Stöcker , Eisen«

bahnschaffner .
6. , Leopold Christian, Vater Christian Beck , Lackier.7. » Fritz Otto , Vater Mar Hummel, Architekt .7. , Hermann, Vater Hermann Scharfenberger, Buch¬

binder .
iLoVoSfäller6. Dez. Amalie , alt 8 Jahre , Vater Ludwig Rai»,Schreiner.

6. » Hermann, alt 7 Jahre, Vater Frdr. Zwepdtngep
Gastwirih. '

6. » Gottlici Gtrrbach, Schleifer, ein Ehemann, ai
61 Jahre.

6 . , Albertine Zürcher , alt 62 Jahre, Wittwe des
Fabrikanten Johann Zürcher .

7. , Adolf , alt 1 Jahr 9 Monate, Vater 's Emil
Buhl, Central-Assistent.

7 . » Juliane Morrkopf, ledig, alt 19 Jahre.
7. „ Heinrich , alt 3 Monate 2 Tage , Vater Wilh .

Lang , Bremser.
7. , Karl , alt l Jahr 1 Monat 24 Tage, Vater

Albert Westermann , Schlosser ,
Als Gratis - Beilage zum heutigen Tagblatt geben wir unser» Abonnenten einen

„Führer durch das Invaliditäts und Altersversicherungs -Gesetz. Zusammenstellung der für Arbeitgeber und Versichertewichtigsten Bestimmungen des Gesetzes. Von einem badischen Sachkundigen bearbeitet .
"

Beim Heften wäre zu beachten , daß der Streifen mit den Seitenzahlen 9 bis 16 abzuichneiden und in die Mitte des ganzen Bogens , sobald diesergefalzt , einzulegen ist.
_ Expedition des Karlsruher Tagblattes .Hr«< und Verlag der Shr . Fr . Müll er 'schm Hostuchhandluug, redtiirt unter Verantwortlichkeit von Mar Müller tu Karlsruhe .
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Formular II.

Brscheinigullg
. (gebührenfrei).

Auf Grund der U . 17 Abs. 2, beziehungsweise ISS bis 1S8
des Gesetzes , betreffend die JnvaliditStS- und Altersversicherung ,
vom 22 . Juni 1889 wird bescheinigt, daß .
. wohnhaft in .
nachdem er nicht lediglich vorübergehend bei .

in . .
al» .
gegen Lohn (Gehalt) beschäftigt gewesen ist » durch eine mit Er¬
werbsunfähigkeit verbundene Krankheit für die Dauer von sieben,
beziehungsweise mehr aufeinanderfolgenden Tagen verhindert ge¬
wesen ist, dieses Arbeits -(Dienst -)Verhältniß fortzusetzen.

Die Krankheit hat gedauert vom .
. . . . . bis . .

Der Obengenannte ist vom .
. bis .
Mitglied der Unterzeichneten Krankenkaffe gewesen .

. den . 18 .
Der Borstand der . kaffe.

Bemerkung .
Wird diese Urrnlheitibescheinigungvon der Gemeindebehörde«uöoefteM, s»

sällt der letzte Catz (der Obengenannte u. s. f .) weg .

durch dar

JimMMs- "
..

Gesetz.

Zusammenstellung
der für Arbeitgeber und Versicherte wichtigsten

Lestimmnngen -es Gesetzes.
Von

einem badischen Sachkundigen
j bearbeitet.

Karlsruhe .
Ehr . Fr . Müller '

sche Hofbuchhandlung .
1890.
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beschistigtenPersonen, also Handlungsbevollmächtigte , Pro¬
kuristen , Buchhalter, Kassierer, Handlungsreisende , Kommis
und Verkäuferinnen . —

ä. Personen der Schiffsbesatzung deutscher See¬
fahrzeuge (Seeleute ) und von Fahrzeugen der Binnen¬
schifffahrt, also solche Personen , welche als Schiffer ,
Maschinisten, Aufwärter oder in anderer Eigenschaft
zur Schiffsbesatzung gehören.

I Von dem Jnvaliditäts - und Altersversicherungs-Gesetz
»wird hiernach die arbeiten de Bevölkerung sämmtlicher
iBerufszweige erfaßt, und werden alle Personen , welche
lals Arbeiter oder als untergeordnete Betriebsbeamte ihre
Arbeitskraft gegen Lohn für Andere verwerthen , dem Ver-

Isicherungszwangeunterworfen . Die Versicherungspflicht(und
I-Berechtigung) erstreckt sich nicht nur auf die Inländer , son¬
dern auch auf die im Jnlande beschäftigten Ausländer. Es
fallen daher sowohl die in der Landwirthschaft, der Industrie
und dem Handel, wie die in der Hauswirthschaft , im Reichs-,
Staats - oder Kommunaldienste , für kirchliche und Schul¬
zwecke rc. als Arbeiter, Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge, Dienst¬
boten, Betriebsbeamte , Handlungsgehilfen oder Handlungs¬
lehrlinge Beschäftigten unter das Gesetz , sofern die obigen
Voraussetzungen zutrcffen.

Die bei Reichs- , Staats- , Kommunalbehörden , sowie
die in den Bureaus der Rechtsanwälte , Notare , Gerichts¬
vollzieher, Auktionatoren , Berufsgenossenschaften u . s. w.
beschäftigten Schreiber , Kanzlisten , Kassenboten, Kanzlei-
diener, Polizeidiener , Gemeindediener, Nachtwächter, Flur¬
hüter und ähnliche Angestellte, welche mit den Arbeitern u. s. w.
auf gleicher oder doch annähernd gleicher Stufe stehen , sind
als «Gehilfen« zu versichern , sofern dieselben nicht als
Reichs - oder Staatsbeamte oder als pensionsberechtigte
Kommunalbeamte anzusehen sind .

Diejenigen Personen , welche berufsmäßig einzelnepersön¬
licheDienstleistungenbei wechselnden Arbeitgebern übernehmen,
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Dieser Anspruch kann aber in allen diesen Fällen nur
erhoben werden, wenn für die versicherte Person 5 X 47 —
235 Wochenbeiträge geleistet sind und wenn die Berechtigten
noch nicht in den Genuß ihrer Renten gelangt waren.

,
6 . Krankenfürsorge .

! Die Versicherungsanstalt ist befugt, für einen erkrankten ,
' der Krankenfürsorge nicht unterliegenden Versicherten das

Heilverfahren (freie ärztliche Behandlung , Arznei , Brillen ,
Bruchbänder und ähnliche Heilmittel) zu übernehmen, sofern
als Folge der Krankheit Invalidität zu besorgen ist . Einen
Anspruch auf diese Leistung haben die Versicherten nicht.
VI . Wie worden die Ansprüche der Versicherten

gellend gemacht?
Wer einen Anspruch auf Invaliden- oder Altersrente

geltend machen will , hat solchen bei dem Bezirksamt seines
Wohnortes anzumelden.

Der Anmeldung ist anzuschließen die Quittungskarte,
die beim Umtausch der Quittungskartcn erhaltenen Beschei¬
nigungen (siehe Ziffer VI) , die etwaigen sonstigen Beschei¬
nigungen wegen Verminderung der Wartezeit , und ein ärzt¬
liches Zeugniß , in welchem die Invalidität bescheinigt wird .

Das Bezirksamt theilt diesen Antrag der Versicherungs¬
anstalt mit, welche über den Anspruch in erster Instanz ent¬
scheidet und dem Versicherten den Bescheid schriftlich eröffnet.
Gegen die Entscheidung des Vorstandes kann der Versicherte
binnen vier Wochen nach Zustellung derselben die Berufung

«M . an das Schiedsgericht (für Baden besteht zur Zeit nur ein
Schiedsgericht mit dem Sitze in Karlsruhe) einlegen. Die
Entscheidung des Schiedsgerichts wird dem Versicherten zu¬
gestellt ; gegen diese findet binnen vier Wochen nach Zu¬
stellung die Revision bei dem Reichs - Versicherungsamt in
Berlin statt.

Das gleiche Verfahren findet bei dem Anspruch auf
Rückerstattung von Beiträgen statt , nur ist dieser Anspruch
nicht bei dem Bezirksamte , sondern bei dem Vorstand der
Versicherungsanstalt Baden in Karlsruhe geltend zu machen .
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Bemerkungen .
1 . Versicherungspflichtig sind alle als Arbeiter , Gehilfen , Gesellen ,

Lehrlinge oder Dienstboten oder als Zugehörige der Schiffs -

besotzung von Fahrzeugen gegen Lohn oder Gehalt beschäftigte
Personen , alle gegen einen 2000 im Jahre regelmäßig nicht
übersteigenden Lohn oder Gehalt beschäftigten Betriebsbeamten ,
(z . B . Werkmeister , Gutsaufseher ) , Handlungsgehilfen und
Lehrlinge ( ausgenommen in Apotheken ) .

2 . Angaben über das Arbeits - und Dienstverhältniß sind für die

Versicherungspflichtigen erforderlich für die Zeit vom 1. Januar
1886 bis zum Inkrafttreten des Gesetzes (1 . Januar 1891 ) .

3 . Eine Angabe über die Höhe des Lohns oder Gehalts ist nur
für diejmigen Personen nöthig , welche schon 59 Jahre alt
sind , und nur für die Zeit vom 1 . Januar 1888 an . Fester
Lohn und Gehalt ist nach Wochen - und Monatssätzen anzu¬
geben ; bei Akkord -, Stücklohn und dergl . empfiehlt es sich ,
den in bestimmten Zeiträumen verdienten Gesammtlohn zu
verzeichnen . Tantiemen und Naturalbezüge sind unter Be¬
zeichnung der . Art (z. B . Wohnung , Unterhalt , Beköstigung ,
Landnutzung ) und des Umfangs genau anzugeben und ihrem
durchschnittlichen Geldwerthe nach zu schätzen , wobei die vom
Bürgermeister etwa gemachten Festsetzungen zu berücksichtigen
sind .

4 . Hat , abgesehen von Erkrankung , eine während des Kalender¬
jahrs nicht länger als vier Monate dauernde Unterbrechung
des Arbeits - oder Dienstverhältnisses stattgefunden , wodurch
aber das dauernd eingegangene Verhältnis , nicht aufgelöst
wurde , so ist auch dies vorstehend zn bescheinigen .

Druck der Shr . Fr . Müllcr 'schen Hofbuchdruckerei.
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Formular l . Anlagen zu Ziffer X.

Bescheinigung
(gebührenfrei ) .

Auf Grund der HZ. 156 bis 161 des Gesetzes , betreffend die
Jnvaliditäts - und Altersversicherung vom 22 . Juni 1889 , wird
zum Zwecke der erforderlichen Nachweise für Erlangung der Ab¬
kürzung der Wartezeit für Invalidenrente beziehungsweise Alters -

(Bor - imd Zuname )
rente bescheinigt , daß .

wohnhaft in

als . . .

vom . . .

(Beschäftigungsart )

(genauer Datum , Tag , Monat und Jahr )

bis .
bei mir beschäftigt gewesen ist .

Derselbe hat an Lohn ( Gehalt ) bei mir bezogen vom
(Datum )

. bis .

täglich
wöchentlich . . . ^ i! . . K
monatlich

. den . 18S .
(Unterschrift der Arbeitgeber «)

Die Richtigkeit der vorstehenden Unterschrift wird mit dem
Bemerken beglaubigt , daß der Unterzeichneten Behörde nichts den
obigen Angaben Entgegenstehendes bekannt geworden ist .

. den . . 189 .

l . Welche Personen stnd zu versichern?
Versicherungspflichtig sind die nachbezeichneten

männlichen und weiblichen , verheiratheten und unverheiratheten
Personen , wenn sie das 16 . Lebensjahr vollendet
haben und gegen Gehalt oder Lohn (auch Tantiemen !
und Naturalbezüge ^ 1 u . 2 ) beschäftigt werden :

» . alle unselbstständigen Arbeiter , Gehilfen , Ge¬
sellen , Lehrlinge , ohne Rücksicht auf die Höhe
ihres Lohnes und ohne Unterschied , ob sie Familien¬
angehörige sind oder nicht ;

k . die Dienstboten .
— Nichtversicherungspflichtig dagegen sind die in der

Hauswirthschaft beschäftigten Personen mit wissenschaftlicher
oder künstlerischer Bildung und in höherer , über den Stand
der Dienstboten hinausragender sozialer Stellung , z . B . Er¬
zieher , Erzieherinnen , Privatsekretäre , Gesellschafterinnen ,
Hauslehrer u . s. w . —

« . Betriebs beamte,sowieHandlungsgehilfen
und - Lehrlinge (ausschließlich der in Apotheken
beschäftigten Gehilfen und Lehrlinge ) , deren regel¬
mäßiger Jahresarbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt
2000 Mark nicht übersteigt .

— Unter die Handlungsgehilfen und -Lehrlinge fallen
alle im Handelsgewerbe mit Diensten kaufmännischer Art

>) 1 . Doch sind diejenigen , welche für ihre Beschäftigung
nur freien Unterhalt haben (wie z . B . in der
Regel die Lehrlinge ) , nicht verficherungsvflichtig .

2 . Als Werth der Tantiemen und Naturalbezüge kommt
der vom Bezirksamt festzusetzende und im amtlichen Vrr -
kündigungSblatt zu veröffentlichende Durchschnitt - Werth
in Betracht .(U. 8.)



zur Einkleidung in die Quittungskarten erforderlichen Marken
zu bestreiten . Die Hälfte des für die Marken verausgabten
Betrags kann der Arbeitgeber bei der Lohnzahlung dem
Arbeiter in Abzug bringen .

Jede Marke stellt den Beitrag für eine Woche dar .
Wenn der Arbeiter nicht eine ganze Woche bei dem gleichen
Arbeitgeber beschäftigt ist , so hat derjenige Arbeitgeber den
Beitrag zu leisten , welcher den Arbeiter in der betreffenden
Woche zuerst beschäftigt hat .

Die freiwillig Versicherten — siehe Ziffer II —
haben aus ihren eigenen Mitteln Doppelmarken ' ) zu
beschaffen, welche bis auf weitere Festsetzung zum Preis von
28 A bei den Postanstalten zu beziehen sind .

Wenn während vier aufeinanderfolgender
'

Kalenderjahre weniger als 47 Wochenbeiträge (Marken )
entrichtet werden , so erlöschen die Ansprüche aus der Ver¬
sicherung ; sie können aber in ihrem bisherigen Umfang
wieder aufleben , wenn nach Erlöschen der Anwartschaft
ein neues Versicherungsverhältniß begründet und während
einer Wartezeit von 5 Jahren durchgeführt ist . Da durch
jede geleistete Marke die künftige Rente erhöht
wird (siehe Ziffer X ), so liegt es im Interesse des Ver¬
sicherten selbst , daß er möglichst viele Marken sich erwirbt .
Ist es dem Versicherten nur darum zu thun , sich den An¬
spruch zu erhalten , so muß erdaraufachten , daß inner¬
halb 4 Jahren mindestens 47 Marken , bezw . Doppel¬
marken , in seine Quittungskarte eingeklebt werden .

VIII . Wie hoch stnd die Weiträge und wor -
nach werden ste öemessen?

Die Höhe der Beiträge richtet sich nach der Lohn¬
klasse , in welche der Versicherte gehört . Zum Zweck der

' ) Zu jeder Rente , welche zur Auszahlung kommt , trägt das
Reich einen festen Betrag von SO Mark bei . Da dieser Reichs¬
zuschuß jedoch nur den versicherungspflichtigen Personen
zu Gute kommen soll , so müssen , gewissermaßen als Gegenleistung
für den künftigen Reichszuschuß , die freiwillig Versicherten
einen Zusatz — Doppelmarke — entrichten.

16
keit sich vorsätzlich oder bei Begehung eines durch strafgericht -
licheS Urtheil festgestellten Verbrechens zugezogen haben .

Bezieht ein Versicherter
'
eine reichsgesetzliche Unfallrente ,

so wird die Invalidenrente derart bemessen , daß durch die
Summe beider Renten zusammen der Betrag von 415
jährlich nicht überschritten wird .

Einen Anspruch auf Invalidenrente kann
der Versicherte erst erheben , wenn er eine Warte¬
zeit von 5 Beitragsjahren zurückgelegt , das heißt ,
wenn er für 5 X 47 — 235 Wochen Beiträge ') entrichtet
hat . Wer also Invalide wird ? bevor er. 235 Wochenbeiträge
geleistet hat , hat keinen Rentenanspruch .

Für die ersten 5 Jahre nach dem Inkraft¬
treten des Gesetzes , also für die Zeit vom 1 . Januar
1891 bis 31 . Dezember 1895 , macht das Gesetz in dieser
Beziehung eine Ausnahme . Wer in dieser Zeit invalide
wird , erhält die Invalidenrente schon dann , wenn er
nachweist , daß er wenigstens 47 Arbeitswochen vor¬
her seine Beiträge bezahlt hat und daß er 5 Kalenderjahre
vorher , ehe er invalid wurde , in einem regelmäßigen , die
Versicherungspflicht begründenden Arbeits - oder Dienstver -
hältniß gestanden hat (wobei ihm unverschuldete Krankheit
und die Militärdienstzeit zu gute gerechnet werden ) . Wird
z . B . Jemand am 1 . Februar 1892 Invalide , nachdem er
50 Wochenbeiträge entrichtet hat , so fehlen ihm zur Erfüllung
der Wartezeit von 235 Wochen noch 185 Wochen . Diese
185 Wochen muß er spätestens seit dem 1 . Februar 1887
in einem versicherungspflichtigen Arbeitsverhältniß gestanden
haben , wenn er Invalidenrente beanspruchen will . Daß er
diese 185 Wochen in Arbeit gestanden hat , muß er durch
eine, vom Bürgermeister beglaubigte , Bescheinigung des Arbeit¬
gebers oder , wenn sie von diesem nicht erhalten werden kann ,
durch eine solche vom Bürgermeister Nachweisen.

' ) Die bescheinigten Zeiten der Krankheiten und der mili¬
tärischen Dienstleistungen — siehe oben Ziffer VI — werden an¬
gerechnet, - wie wenn Beiträge in Lohnklaffe H geleistet worden
wären . Siehe auch Formular H .
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statut eine bezügliche Bestimmung erlassen ist , befugt , die
Beiträge statt der Arbeitgeber zum Voraus durch Einkleben
von Marken in die Quittungskarte zu entrichten und die
Hälfte des Beitrags von dem verpflichteten Arbeitgeber
(siehe Ziffer VII ) zurückzuerheben . Will dies ein unständig
Beschäftigter thun , so hat er solches der Ortspolizeibehörde
seines Wohnortes anzuzeigen ; macht er dagegen von dieser
Befugniß keinen Gebrauch und entrichten die Beiträge auch
nicht die Arbeitgeber durch Einkleben von Marken in die
Quittungskarten (siehe oben s ) , so werden auch für diese
Personen die Beiträge von den Krankenkassen eingezogen .

ck. Freiwillig versicherte Personen haben die Marken
selbst bei dm Postanstalten zu erwerben und in die Quit -
tnngskarten einzukleben .

X. Was Haöen die Werstcherten zu bean¬
spruchen?

Der Versicherte hat Anspruch auf :
Invalidenrente ,

b . Altersrente ,
ferner in gewissen Fällen

v. auf Rückerstattung von Beiträgen .
Die Versicherungsanstalt ist überdies unter bestimmten

Voraussetzungen befugt :
6 . zur Uebernahme der Krankenfürsorge .

Zu a . Invalidenrente .
Invalidenrente erhält ohne Rücksicht auf das Lebens¬

alter derjenige Versicherte , welcher dauernd

*

*) erwerbs¬
unfähig ist . Die Erwerbsunfähigkeit braucht nicht eine
völlige zu sein, sie liegt schon dann vor , wenn Jemand nur
noch sehr wenig verdienen kann .

Ein Anspruch auf Jnvalidmrente steht jedoch denjenigen
Versicherten nicht zu, welche erweislich die Erwerbsunfähig -

' ) Invalidenrente erhält auch derjenige nicht dauernd erwerbs¬
unfähige Versicherte, welcher während eines Jahres ununterbrochen
erwerbsunfähig gewesen ist , für die weitere Dauer seiner Er¬
werbsunfähigkeit .

*) Siehe Anmerkung ' zu Ziffer H Seite 5.
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Bemessung der Beiträge (und Renten ) werden nämlich sämmt -
liche Versicherte je nach der Höhe des Jahresarbeits¬
verdienstes in vier Lohnklassen eingetheilt .

Es gehören die Bersicherungspflichtigen mit einem Jahres¬
arbeitsverdienst :

bis zu 350 einschließlich in die I . Klaffe ,
von mehr als 350 ,, bis 550 » II . »

// „ 550 „ 850 V " » III . ^
» V >, 850 » » » IV . „
Als Jahresarbeitsverdienst gilt , sofern nicht

Arbeitgeber und Versicherte sich dahin einigen , daß ein höherer
Beitrag zu Grunde gelegt wird :

1 . für die land - und forstwirthschaftlichen
Arbeiter (welche nicht Mitglieder einer Orts¬
oder Betriebs -, Bau - und Jnnungskrankenkasse sind
— siehe Ziffer 3 — ), der vom Bezirksrath festzu¬
setzende durchschnittliche Jahresarbeitsverdienst *) ;
für Betriebsbeamte das 300fache des durch¬
schnittlichen täglichen Verdienstes an Gehakt oder
Lohn (einschließlich fester Naturalbezüge ) ;

2 . für die in der See - Unfallversicherung versicherten
Seeleute re . der Durchschnittsbettag des Jahres -
arbeitsverdiensteS gemäß 8 § . 6 und 7 des See -
Unfallversicherungsgesetzes ;

3 . für Mitglieder einer Orts - , Betriebs -
(Fabrik -) , Bau - oder Jnnungskranken¬
kasse der 300fache Bettag des für ihre Kranken -
kassenbeittäge maßgebenden durchschnittlichen Tage¬
lohns bezw . wirklichen Arbeitsverdienstes ;

4 . im Uebrigen der 300fache Bettag des vom Be ^
zirksrath festgesetzten ortsüblichen Tagelohns ge¬
wöhnlicher Tagearbeiter des Beschäftigungsortes ? ) !

') Zur Zeit ist durch Beschluß des Bezirksraths Karlsruhe !
festgesetzt :

». der Jahresarbeitsverdienst land - undforst -
wirthschaftlicher Arbeiter für den ganzm Amts¬
bezirk Karlsruhe :

hinsichtlich der erwachsenen männlichen Personen
450 (somit Lohnklaffe II ) ;
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Hiernach ist jeder Arbeitgeber und Lerficherte in der
Lage, auszurechnen , welcher Lohnklasse der Versicherte an¬
gehört, welche Marke daher zu verwenden ist.

Dies Alles gilt aber nur für die versiche¬
rungspflichtigen Personen .

Die freiwillig Versicherten können sich, wie unter
Ziffer VII hervorgehoben, nur in Lohnklasse II ver¬
sichern, wobei sie Doppelmarken zu verwenden haben (Stück
für 28 A ).

Während der nächsten zehn Jahre beträgt der Werth
der Marken — also der Wochenbeitrag für Arbeitgeber und
Versicherte zusammen —

in Lohnklaffe 1. 14 V ,
V » II . 20 V
V V III . 24 V
» » IV . . . . 30 »

IX . Durch wen stnd die Marken anzukaufenund in die Huittungskarten einzukkeöen ? »
». Durch dieArbeitgeber , für derenBetriebe

Betriebs - ( Fabrik - ) oder Baukrankenkassen
bestehen :

hinsichtlich aller von ihnen beschäftigten versiche¬
rungspflichtigen Personen , gleichviel , ob solche Mit¬
glieder dieser Kassen sind oder nicht .

hinsichtlich der erwachsenen weiblichen Personen auf330 ^ (somit Lohnklasse I) ;
b . der ortSüblicheTagelohn gewöhnlich er Tage¬arbeiter :

hinsichtlich der erwachsenen männlichen Arbeiter in der
Stadt Karlsruhe-Mühlburg auf 600 (somit
Lohnklasse HY ;

hinsichtlich der erwachsenen weiblichen Arbeiter in der
Stadt Karlsruhe-Mühlburg auf 390 (somit
Lohnklasse H) ;

hinsichtlich der erwachsenen männlichen Arbeiter im
Landbezirk Karlsruhe auf 540 ^ (somit Lohn¬
klasse H ) ;

hinsichtlich der erwachsenen weiblichen Arbeiter im
' . . Landbezirk Karlsruhe auf 860 (somit Lohn¬

klaffe II).

' 13

Auch andere Arbeitgeber können hiezu durch das Bezirks¬
amt oder das Ministerium des Innern als verpflichtet
erklärt werden;

b . durch die Orts - und Jnnungskranken -
kassen , die reichs - und landesgesetzlichen Ge¬
meinde -Krankenversicherungen :

1 . für diejenigen diesen Kassen als Mitglieder ange-
hörigen versicherungspflichtigen Personen , welche
nicht unter a, fallen ;

2 . für die Nichtmitglieder von Krankenkassen , soweit
sie nicht zu den unter a, bezeichneten Personen ge¬
hören, insbesondere auch für solche Personen, welche
wegen der Mitgliedschaft bei einer Hilfskasse oder
aus sonstigenGründen von der Krankenversicherungs¬
pflicht befreit sind .

*)
Diese Kassen erheben von den Arbeitgebern in ähnlicher

Weise, wie dies bei der Krankenversicherung geschieht , die
Beiträge (stehe Ziffer VIII ) und besorgen sodann sowohl
den Ankauf der Marken wie deren Einklebung in die Quit¬
tungskarten . 2)

o . Die nicht in einem regelmäßigen Arbeits -
verhältniß zu einem bestimmten Arbeitgeber
stehenden Personen ( unständig Beschäftigte )
sind, sofern durch den Bundesrath oder durch das Anstalts -

i) Die unter Ziffer 2 genannten Personen haben die Arbeit¬
geber spätestens am dritten Tage nach Beginn der Beschäftigung
anzumelden und spätestens am dritten Tage nach Beendigung
des Arbeitsverhältnisses abzumelden ; auch haben die Arbeitgeber
jede während der Dauer der Beschäftigung einer solchen Person
eintretende Veränderung , welche auf die Höhe der Beiträge (ins¬
besondere auf die Lohnklasse — siche Ziffer VIII —) von Ein¬
fluß ist , spätestens am dritten Tage nach deren Eintritt zumelden.

Nicht anzumelden sind diejenigen Personen , welche zu dem
Arbeitgeber nicht in emem regelmäßigen Arbeitsverhält¬
nisse stehen.

?) Der Versicherte ist berechtigt (aber nicht verpflichtet),die Quittungskarte bei der die Beiträge einziehenden Stelle zu
hinterlegen ; thut er dies nicht , so hat er die Karte dem Arbeit¬
geber bei jeder Lohnzahlung zu behändigen.
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Den Versicherungspflichtigen ist dringend
zu empfehlen , sich von ihren Arbeitgebern bezw .
den Bürgermeistern alsbald Bescheinigungen
ausstellen zu lassen , aus welchen sich ergibt ,
an welchenOrten , bei welchen Arbeitgebern und
wie lange bei einem jeden sie seit Anfang 1886
beschäftigt waren *) . Ebenso sollten sie sich jetzt schon
Bescheinigungen über die Zeiten der Krankheiten und der
militärischen Dienstleistungen seit Anfang 1886 verschaffen .
(siehe anliegende Formulare ).

Den Betrag der Invalidenrente kann jeder Versicherte
auf Grund der Bescheinigungen , welche ihm beim Umtausch
der Quittungskarten behändigt werden , jederzeit selbst aus¬
rechnen . Jeder Rente wird eine Geldsumme von 110 ^
(60 Grundbetrag und 50 ^ Reichszuschuß ?) zu Grunde
gelegt . Dieser Betrag von 110 erhöht sich sodann für
jeden geleisteten Wochenbeitrag (einschließlich der
bescheinigten Kraykheits - und Militärdienstzeit )

in der Lohnklasse ^) I um 2 A?

^ » /, m 9 "
» » » IV ,, 13 V

Je mehr Wochenbeiträge mithin geleistet
werden , desto höher wird die Rente sein .

Nach Ablauf der Wartezeit von 5 Beitragsjahren (235
Wochen ) erhält der Versicherte an Invalidenrente :
in Klasse 1 : 235 Wochen zu 2 — 4 70 A zu 110

— 114 70 A ,
„ „ 11 : 235 ,, „ 6 „ - 14 ^ 1 lOAzullO ^ :

- - - 124 10 A ,
„ » 111 : 235 » » 9 » — 21 15 ^ zu 110

131 15 V ,
„ » IV : 235 » » 13 „ ^ 30 «« 55 V zu 110

— 140 55 M

i ' Siehe auch Seite 19 oben uno Formuar I .
Reichszuschuß siehe Anmerkung zu Ziffer VII ,
Lohnklassen siehe Ziffer VM ,

9

Tage erwerbsunfähig , so hat solche keine Beiträge
für diese Zeit zu leisten, nichtsdestoweniger wird aber diese
Zeit so in Anrechnung gebracht , wie wenn diese Person die
Beiträge geleistet hätte . Nicht angerechnet werden aber
solche Krankheiten , welche sich der Erkrankte vorsätzlich , durch
schuldhafte Betheiligung bei Schlägereien oder Raufhändeln ,
durch Trunkfälligkeit oder durch geschlechtlicheAusschweifungen
zugezogen hat . Ununterbrochen länger als ein Jahr dauernde
Krankheiten kommen nur für die Dauer eines Jahres in
Anrechnung .

Auch die Zeit dermilitärischen Dienstleistungen
kommt , ohne daß Beiträge zu leisten sind , so zur Anrech¬
nung , als ob Beiträge geleistet worden wären , soferne der
Versicherte auch vor Beginn der militärischen Dienstleistungen
eine die Versicherungspflicht begründende Beschäftigung ge¬
habt hat .

Sowohl die Krankheiten wie die militärischen Dienst¬
leistungen werden jedoch nur aufgerechnet , wenn hiefür Nach¬
weise (Bescheinigungen ) vorgelegt werden . Die Krankheits¬
bescheinigungen werden für Mitglieder der Kranken - und
Hilfskassen von den Kranken - und Hilfskassen , im Uebrigen
durch die Gemeindebehörden ausgestellt ; nöthigenfalls kann
der Krankheitsnachweis auch auf andere Art geliefert werden .
Bezüglich der militärischen Dienstleistungen genügt die Vor¬
legung der Militärpapiere .

Hat der Inhaber seine Quittungskarte verloren oder
ist die Quittungskarte ganz oder theilweise zerstört oder aus
einem anderen Grunde als wegen Vollklebung der Karte
mit Marken unbrauchbar geworden , so ist der Inhaber be¬
rechtigt , die Ersetzung dieser Quittungskarte bei der Gemeinde¬
behörde zu beanspruchen .

Der Arbeitgeber darf in die Quittungskarte keine Ein¬
tragungen über die Führung oder die Leistungen
des Versicherten oder sonstige Vermerke machen .

VII . Wer hat die Weiträge zu entrichten ?

Für die verficherungs pflichtigen Personen — siehe
Ziffer 1 — hat der Arbeitgeber den Aufwand für die
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